
 
 

Benutzungs- und Gebührensatzung der Kreisbibliothek   
des Salzlandkreises 

 
 
 

Präambel 
 
 

Aufgrund der §§ 6, 33 Abs. 3 Ziffer 1 der Landkreisordnung des Landes Sachsen-Anhalt in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 12.08.2009 (GVBl. LSA S. 435) in der zurzeit gülti-
gen Fassung hat der Kreistag des Salzlandkreises in seiner Sitzung am 06. Juli 2011 folgen-
de Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1  
Allgemeines 

 
1. Die Kreisbibliothek Aschersleben ist eine öffentliche Einrichtung des Salzlandkreises.  
2. Jeder kann die Einrichtung der unter § 1 Absatz 1 genannten Bibliothek auf öffentlich-

rechtlicher Grundlage nutzen.  
3. Für die Benutzung einzelner Einrichtungen können von der Leitung der Bibliothek beson-

dere Bestimmungen getroffen werden.  
4. Die Benutzung der Kreisbibliothek ist gebührenpflichtig. Die Höhe der Gebühren regelt  

§11 der Benutzungs- und Gebührensatzung. Die Gebühren werden sofort in bar fällig.  
 
 

§ 2  
Gemeinnützigkeit 

 
1. Der Salzlandkreis verfolgt mit dem Betrieb der Kreisbibliothek ausschließlich und unmit-

telbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung. 

2. Der Salzlandkreis ist mit dem Betrieb der Kreisbibliothek selbstlos tätig, er verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Der Salzlandkreis erhält keine Zuwendungen 
aus Mitteln der Kreisbibliothek.  

3. Die Mittel der Kreisbibliothek dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet 
werden. Der Salzlandkreis erhält bei der Auflösung oder Aufhebung der öffentlichen Ein-
richtung oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke nicht mehr als den gemeinen 
Wert der geleisteten Sacheinlagen zurück. Das sonstige Vermögen der öffentlichen Ein-
richtung ist für steuerbegünstigte Zwecke zu verwenden.  

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Einrichtung fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 
 

§ 3  
Öffnungszeiten 

 
Die Bibliothek hat festgelegte Öffnungszeiten. Sie werden durch Aushang bekannt gegeben. 
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§ 4  
Benutzerpflichten 

 
1. Der Benutzer verpflichtet sich, diese Benutzerbedingungen einzuhalten.  
2. Insbesondere hat er die Pflicht,  

a) die entliehenen Medien pfleglich zu behandeln und vor Beschmutzung und  Beschä-
digung zu  bewahren und nicht Dritten zu überlassen,  

b) vorhandene oder während der Ausleihzeit auftretende Beschädigungen, starke Ver-
schmutzungen sowie Verluste umgehend mitzuteilen,  

c) von ansteckenden Krankheiten, die bei ihm oder Personen in seinem Wohnbereich 
aufgetreten sind, Mitteilung zu machen und die entliehenen Medien erst nach Desin-
fektion zurückzugeben.  

3. Bei minderjährigen Benutzern obliegen diese Pflichten den gesetzlichen Vertretern bzw. 
den Erziehungsberechtigten.  

4. Die Benutzer haben bei der Ausleihe außer Haus den Zustand und die Vollständigkeit 
der Medien, die sie entleihen wollen, zu überprüfen und etwa vorhandene Schäden un-
verzüglich nach der Feststellung von Mängeln dieses der Bibliothek anzuzeigen. Erfolgt 
keine Anzeige, gelten die Medien als in einwandfreiem Zustand ausgehändigt. 
Für Beschädigung, Verlust und Beschmutzung sind die Benutzer, auch wenn Ihnen per-
sönliches Verschulden nicht nachzuweisen ist, ersatzpflichtig. Dabei steht es im Ermes-
sen der Bibliothek, ob Wertersatz in Geld zu leisten oder durch die Benutzer selbst oder 
auf ihre Kosten ein Ersatzexemplar, eine Reproduktion oder ein anderes gleichwertiges 
Werk zu beschaffen ist. Zu ersetzen sind neben dem Kaufpreis oder Zeitwert bzw. den 
Kosten für die Reproduktion oder Reparatur auch pauschal die Kosten für Material- und 
Zeitaufwendungen, die für die Einarbeitung der Ersatzmedien notwendig sind.  
Bei Benutzern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres haften die gesetzlichen Vertreter. 

5. Bei der Berechnung des durch die Verletzung der Benutzungspflichten eingetretenen 
Schadens werden die Reparaturkosten bzw. der Wiederbeschaffungswert der entliehe-
nen Medien zugrunde gelegt.  

6. In den Bibliotheksräumen haben die Benutzer aufeinander Rücksicht zu nehmen, die 
erforderliche Ruhe zu wahren und Verhaltensweisen, die die ungestörte Benutzung be-
einträchtigen oder die Medien gefährden, zu unterlassen. Der Benutzer ist verpflichtet, 
den Anordnungen des zuständigen Bibliothekspersonals zu folgen. Die Benutzer ver-
pflichten sich zur Einhaltung der Hausordnung, die in den Bibliotheksräumen für jeder-
mann einsehbar auszuhängen ist. 

7. Hinsichtlich der entliehenen Medien haben die Benutzer die gesetzlichen Bestimmungen 
zum Urheberrecht einzuhalten und haften für jede Verletzung von Urheberrechten. 

 
 

§ 5 
Anmeldung 

 
1. Für die Benutzung der Bibliothek sind eine Anmeldung und die Ausfertigung eines Leser-

ausweises erforderlich. Der Leserausweis wird nur gegen Vorlage des gültigen Personal-
ausweises, eines Passes mit Meldebescheinigung oder eines gleichgestellten Ausweis-
dokuments mit amtlichem Adressnachweis ausgestellt. Bei juristischen Personen genügt 
die Vorlage einer gültigen Vollmacht.  
Benutzer unter 18 Jahren bedürfen zur Anmeldung der schriftlichen Zustimmung der ge-
setzlichen Vertreter oder der Erziehungsberechtigten.  

2. Der Leserausweis ist nicht übertragbar. Er gilt für die Dauer von 12 Monaten, gerechnet 
vom Datum der Ausstellung an.  

3. Der Benutzer bzw. der gesetzliche Vertreter erkennt mit seiner Anmeldung bzw. der An-
meldung der Minderjährigen die Benutzungsbedingungen nach der Benutzungs- und Ge-
bührensatzung der Kreisbibliothek des Salzlandkreises an.  

4. Wohnungs- und Namensänderungen sind in der Bibliothek unverzüglich anzuzeigen.  
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5. Die Benutzer sind verpflichtet, den Verlust des Leserausweises der Bibliothek unverzüg-
lich mitzuteilen. Im Falle der schuldhaften Verzögerung oder Nichtanzeige haftet der Be-
nutzer für alle daraus entstandenen Schäden. Im Streitfalle hat der Benutzer zu bewei-
sen, dass ihm schuldhaftes Verhalten nicht anzulasten ist. 4 Wochen nach der Verlust-
meldung kann durch die Bibliothek ein Ersatzausweis ausgestellt werden. Er ist kosten-
pflichtig gemäß § 11. 

 
 

§ 6 
Form der Benutzung 

 
1. Die Benutzung von Medien kann in der Bibliothek oder durch Ausleihe außer Haus erfol-

gen.  
2. Die Mitarbeiter der Bibliothek unterstützen die Besucher bei der Bibliotheksbenutzung 

durch Beratung, Auskunft und Information.  
3. Die Benutzer können sich mit Hilfe von Katalogen, Literaturverzeichnissen, Bibliogra-

phien und anderen Informationsmitteln informieren. Sie können alle öffentlich zugängli-
chen Studien- und Arbeitsmöglichkeiten, bereitgestellten Hilfsmittel und Benutzungs-
dienste in Anspruch nehmen. Sie sind berechtigt, selbständig Medien aus den zur Frei-
handbenutzung aufgestellten Beständen zu entnehmen.  

 
 

§ 7  
Zusätzliche Leistungen der Bibliothek 

 
1. Für ausgeliehene Medien kann die Bibliothek auf Wunsch des Benutzers Vorbestellun-

gen gegen Entrichtung einer Gebühr entsprechend der Gebührensatzung entgegenneh-
men.  

2. Im Auftrag des Benutzers beschafft die Bibliothek nach den dafür geltenden Bestimmun-
gen Literatur über den Leihverkehr aus anderen Bibliotheken. Für deren Nutzung gelten 
zusätzlich die Benutzerbestimmungen der entsendenden  Bibliothek. Der Auftrag ist kos-
tenpflichtig gemäß den Festlegungen des internationalen Leihverkehrs, d.h. vom Benut-
zer ist die Portogebühr für die Zurücksendung der Medien zu entrichten.  

 
 

§ 8 
Ausleihe außer Haus und Entgelt 

 
1. Die  Ausleihe von Medien außer Haus erfolgt für eine festgelegte Leihfrist. Sie beträgt für 

 
Bücher, MC, CD 4 Wochen 
Zeitschriften, CD-ROM 2 Wochen 
Video, DVD  (Kinder) 1 Woche 
Video, DVD (Erwachsene) 2 Tage 

     
     

2. Liegt für Entleihungen keine Vorbestellung vor, kann die Bibliothek auf Antrag des Benut-
zers die Ausleihfrist gegen Ende ihres Ablaufes verlängern.  

3. Bei Überschreitung der Leihfrist sind Versäumnisgebühren gemäß § 11 der Benutzer- 
und Gebührensatzung zu zahlen. Die Versäumnisgebühr entsteht am Tag nach Ablauf 
der Frist. Eine schriftliche Erinnerung ist nicht erforderlich. 

4. Im Falle eines Verlustes, der Beschädigung oder bei Nichtrückgabe ausgeliehener Me-
dien hat der Benutzer neben der Ersatzleistung für den dadurch erforderlich werdenden 
Verwaltungsaufwand ein Bearbeitungsentgelt zu zahlen, welches auch den Ersatz für 
beschädigtes oder nicht zurückgegebenes Bibliotheksgut (Leserausweis, Medienhüllen 
usw.) umfasst.  
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5. Die Höhe der vorgenannten Entgelte ergibt sich aus §11 der Benutzer- und Gebüh-
rensatzung. Sämtliche Forderungen der Bücherei werden entweder durch Mahnbescheid 
oder unmittelbar durch Klage geltend gemacht.  

6. Die Bibliothek kann die Entscheidung über die Ausleihe weiterer Medien von der Rück-
gabe gemahnter Medien sowie von der Erfüllung bestehender Zahlungsverpflichtungen 
abhängig machen.  

 
 

§ 9  
Ausleihbeschränkungen 

 
Medien, die als Informationsbestand jederzeit für die Benutzer zur Verfügung stehen müssen 
oder aus anderen Gründen nur in der Bibliothek benutzt werden sollen, können dauernd oder 
nur vorübergehend von der Ausleihe außer Haus ausgeschlossen werden. Die Entscheidung 
darüber trifft die Leitung der Bibliothek. 
 
 

§ 10 
Internetnutzung 

 
1. Die Kreisbibliothek stellt einen öffentlichen Internetzugang zur Verfügung, der während 

der Öffnungszeiten der Bibliothek genutzt werden kann. 
2. Zugangsberechtigt sind alle Inhaber eines Leserausweises ab 14 Jahren. Gäste können   

gegen Vorlage des Personalausweises den Internetzugang auch ohne Leserausweis   
nutzen. 

3. Die Nutzung des Internetzuganges ist gebührenpflichtig. Die Gebühren sind in  § 11 die-  
ser Benutzungs- und Gebührensatzung festgelegt. 

4. Vor der Nutzung des Internet-Arbeitsplatzes muss sich der Nutzer am Verbuchungsplatz 
anmelden und einen Ausweis hinterlegen. Wenn mehrere Benutzer gleichzeitig Zugang 
erhalten möchten, zählt die Reihenfolge der Anmeldung. 

5. Das Versenden und Lesen von E-Mails ist nur über Drittanbieter gestattet. 
6. Beim Kopieren oder Ausdrucken von Texten, Bildern, Software usw. sind die gesetzli-

chen Bestimmungen des Urheberrechts zu beachten. Der Ausdruck von Texten etc. ist 
gebührenpflichtig. 

7. Die gezielte Suche, das Abspeichern und Ausdrucken von Internetseiten mit jugendge-
fährdenden, pornografischen, rassistischen und gewaltverherrlichenden Inhalten ist nicht 
gestattet. Werden beim Surfen im Internet versehentlich derartige Seiten aufgerufen, sind 
diese unverzüglich zu verlassen und die Mitarbeiter der Bibliothek entsprechend zu in-
formieren. Eine kommerzielle Nutzung, Bestellungen, Buchungen oder die bewusste Ma-
nipulation von Hard- und Software sind untersagt.  

8. Die Kreisbibliothek ist nicht verantwortlich für die Inhalte, die Verfügbarkeit und die Quali-
tät von Angeboten Dritter, die über die bereitgestellte Leitung und den Zugang abgerufen 
werden. 

 
 

§ 11 
Gebühren, Gebührenschuldner, Entstehung der Gebühre nschuld  

und Fälligkeit der Gebühren 
 

Die Gebühren für die Nutzung der Kreisbibliothek werden wie folgt festgesetzt: 
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1.  Benutzungsgebühr  
 
a)  Jahresgebühr (jeweils für die Dauer von 12 Monaten ab erster Benutzung) 
     Jugendliche (14 -18 Jahre)                      5,00 Euro
     
     Schüler (über 18 Jahre, unter Vorlage eines Schülerausweises)                 5,00 Euro
    
     Erwachsene                                10,00 Euro    
     Partner (Ehepaare, eheähnliche Gemeinschaft)                                       15,00 Euro

        
b)  Einzelgebühr  (für eine einmalige Ausleihe für Nutzer ab 14 Jahre)                 2,50 Euro 
   
 
2.  Versäumnisgebühr je Medium (außer Video/DVD) 
 
Je angefangene Wo-

che 
Erwachsene 

(EUR) 
Jugendliche 

14 – 18 Jahre 
(Euro) 

Kinder 
7 – 14 Jahre 

(Euro) 
1.  0,50  0,40 0,30 
2.  1,00  0,80 0,60 
3.  1,50  1,20 0,90 
4.  2,50  2,00 1,50 
5.  4,00  3,00 2,00 
6.  4,50  3,60 2,70 
7. 
8. 

 6,00 
 7,50 

 4,80 
 6,00 

3,30 
3,90 

9.  9,00  7,20 4,50 
10. 11,00  8,60 5,70 
11. 13,00 10,20 6,90 
12. 15,00 11,80 8,10 
13. 17,00 13,40 9,30 

             
 
    Bei schriftlicher Erinnerung zur Rückgabe der Medien zuzüglich Porto. 
    Versäumnisgebühr DVD / Video  pro Tag  1,00 Euro 
 
     Vorbestellung je Medium     0,50 Euro 
 
 
3. Ausstellung eines Ersatzausweises 
 

Erwachsene 3,00 Euro 
Jugendliche 3,00 Euro 
Kinder  1,50 Euro 

 
 

4. Einarbeiten und Ersatzbeschaffung bei Verlust 
 

Neupreiszahlung und 2,50 Euro 
Einarbeiten von Ersatzleistungen 2,50 Euro 
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5. Kostensatz für kleinere Beschädigungen pauschali ert 
 

Reparieren von kleinen Schäden 2,50 Euro 
Ersatz für MC-, CD- und Videohüllen 1,00 Euro 
Nichtzurückspulen von Videokassetten 0,50 Euro 

 
6. Internetnutzung 
 

Nutzung (pro angefangene 30 Minuten)  1,00 Euro 
Ausdruck pro s/w Seite   0,15 Euro 
Ausdruck pro Farbseite   0,25 Euro 

  
7. Raumnutzung Kapelle 
 

Nutzung des Raumes ohne technische Anla-
gen je angefangene Stunde 
 

 
10,00 Euro 

Nutzung des Raumes einschließlich techni-
scher Anlagen je angefangene Stunde  
(zu den technischen Anlagen gehören Beamer, 
Laptop und Leinwand)  
    

 
25,00 Euro 

  
Gebührenschuldner sind die Nutzer der Kreisbibliothek, die die unter § 11 aufgeführten Ge-
bührentatbestände erfüllen. Für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr haften die 
gesetzlichen Vertreter. Die  Gebührenschuld entsteht  mit der Inanspruchnahme einer  nach 
§ 11 gebührenpflichtigen Leistung der Kreisbibliothek. Die Gebühren sind sofort fällig. 
 
 

§ 12  
Haftung des Salzlandkreises 

 
1.   Die Benutzung der Kreisbibliothek erfolgt grundsätzlich auf eigene Gefahr des Benutzers, 

der die gebotene Sorgfalt anzuwenden und Hinweise der Mitarbeiter der Kreisbibliothek 
zu beachten hat. 

2. Der Salzlandkreis haftet nur dann für Schäden, die sich aus der Benutzung der Einrich-
tung ergeben, wenn ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. 

3.  Für Personen- und Sachschäden, die dem Benutzer durch Dritte zugefügt werden, wird 
keine Haftung übernommen. Der Haftungsausschluss umfasst auch verlorengegangene 
Gegenstände des Benutzers, Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch der Medien 
zurückzuführen sind, den Zustand der Medien und Irrtümer bei der Ausleihe. Der Land-
kreis übernimmt keine Haftung für Schäden, die dem Benutzer durch die Benutzung von 
entliehenen audiovisuellen Medien entstanden sind. 

 
 

§ 13  
Ausschluss von der Benutzung 

 
Verstößt der Nutzer gegen die Bestimmungen dieser Satzung oder gegen die Hausordnung, 
haben die Mitarbeiter/innnen der Kreisbibliothek im Rahmen eines ihnen zustehenden Haus-
rechts das Recht, den Nutzer aus der Bibliothek zu verweisen. Verstößt der Benutzer wie-
derholt oder in erheblichem Maße gegen die Bestimmungen dieser Satzung oder gegen die 
Hausordnung, wird er von der Benutzung befristet oder unbefristet ausgeschlossen und der 
Leserausweis wird eingezogen. 
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§ 14 

Sprachliche Gleichstellung 
 

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher und in männlicher Form. 
 
 

§ 15  
Inkrafttreten 

 
Diese Benutzungs- und Gebührensatzung tritt mit am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Benutzungs- und Gebührenordnung der Kreisbibliothek des Salz-
landkreises vom 10.12.2010 außer Kraft. 
 
 
Bernburg (Saale),  7. Juli 2011 
 
 
 
 
gez. Gerstner      - Dienstsiegel -  
Landrat 


